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V e r o r d n u n g
über den vorübergehenden Aufenthalt 

von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern 
außerhalb des Geltungsbereichs der Aufenthaltsgestattung 

(Asylbewerberaufenthaltsverordnung — AsylAVO)

Vom 4. April 2013

Aufgrund des § 58 Abs. 6 des Asylverfahrensgesetzes in der
Fassung vom 2. September 2008 (BGBl. I S. 1798), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. November 2011
(BGBl. I S. 2258), wird verordnet:

§ 1

(1) Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit Aufenthalts-
gestattung, die nicht oder nicht mehr verpflichtet sind, in ei-
ner Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, dürfen sich ohne
Erlaubnis vorübergehend im Gebiet des Landes Niedersach-
sen und im Gebiet der Freien Hansestadt Bremen aufhalten.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Asylbewerberinnen oder Asylbe-
werber, bei denen ein Ausweisungsgrund nach § 53 oder 54
des Aufenthaltsgesetzes vorliegt.

(3) Die Verpflichtung der Asylbewerberinnen und Asylbe-
werber, in einer bestimmten Gemeinde zu wohnen, bleibt un-
berührt.

§ 2

1Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Asylbewerberaufenthalts-Verord-
nung vom 30. Januar 2012 (Nds. GVBl. S. 16) außer Kraft.

Hannover, den 4. April 2013

Die Niedersächsische Landesregierung

W e i l P i s t o r i u s
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V e r o r d n u n g
über die Ausbildung und Prüfung für den Bibliotheksdienst in der Laufbahn der Laufbahngruppe 2 

der Fachrichtung Wissenschaftliche Dienste
(APVO-WissD-BiblD)

Vom 29. März 2013

Aufgrund des § 26 des Niedersächsischen Beamtengesetzes
vom 25. März 2009 (Nds. GVBl. S. 72), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Dezember 2012 (Nds. GVBl.
S. 591), wird im Benehmen mit dem Ministerium für Inneres
und Sport verordnet:

§ 1

Regelungsbereich, Ausbildungsziel

(1) Diese Verordnung regelt die Ausbildung und Prüfung im
Vorbereitungsdienst für das zweite Einstiegsamt der Laufbahn
der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Wissenschaftliche
Dienste für den Bibliotheksdienst.

(2) Ziel der Ausbildung im Vorbereitungsdienst ist es, die
zur Erfüllung der Aufgaben im Bibliotheksdienst erforderli-
chen Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln.

§ 2

Zulassung zur Ausbildung im Vorbereitungsdienst

Zur Ausbildung im Vorbereitungsdienst kann zugelassen
werden, wer ein Hochschulstudium mit einem Mastergrad
oder einem gleichwertigen Abschluss abgeschlossen hat.

§ 3

Dienstbezeichnung

Die Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst führen
die Dienstbezeichnung „Bibliotheksreferendarin“ oder „Biblio-
theksreferendar“.

§ 4

Dauer und Gliederung der Ausbildung 
im Vorbereitungsdienst

(1) 1Der Vorbereitungsdienst dauert 24 Monate. 2Er gliedert
sich in eine fachtheoretische und eine berufspraktische Aus-
bildung mit einer Dauer von jeweils zwölf Monaten, wenn
Ausbildungsstelle für die fachtheoretische Ausbildung die
Ausbildungsstelle nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 ist. 3Wird die fach-
theoretische Ausbildung bei der Ausbildungsstelle nach § 5
Abs. 3 Nr. 2 als Fernstudium begleitend zur berufspraktischen
Ausbildung durchgeführt, so ist die Ausbildungsdauer etwa
gleichmäßig auf die fachtheoretische und die berufspraktische
Ausbildung zu verteilen.

(2) In der berufspraktischen Ausbildung ist ein Praktikum
mit einer Dauer von zwei Wochen an einer Einrichtung des
wissenschaftlichen Bibliotheks- oder Informationswesens und
ein Praktikum mit einer Dauer von zwei Wochen an einer öf-
fentlichen Bibliothek innerhalb Deutschlands zu absolvieren.

(3) 1Auf die Dauer des Vorbereitungsdienstes können Zeiten
nach § 26 Abs. 4 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 der Niedersächsischen
Laufbahnverordnung bis zu einer Dauer von sechs Monaten
auf die berufspraktische Ausbildung angerechnet werden.
2Über eine Anrechnung von Zeiten auf die berufspraktische
Ausbildung entscheidet die Ausbildungsbehörde.

§ 5

Ausbildungsbehörde, Ausbildungsstellen

(1) 1Ausbildungsbehörde ist die Gottfried Wilhelm Leibniz
Bibliothek — Niedersächsische Landesbibliothek. 2Die Aus-
bildungsbehörde weist die Referendarinnen und Referendare
einer Ausbildungsstelle für die berufspraktische Ausbildung
und einer Ausbildungsstelle für die fachtheoretische Ausbil-
dung zu.

(2) 1Ausbildungsstellen für die berufspraktische Ausbil-
dung sind die wissenschaftlichen Bibliotheken des Landes
Niedersachsen. 2Jede Ausbildungsstelle für die berufsprakti-
sche Ausbildung bestellt eine Ausbildungsleiterin oder einen
Ausbildungsleiter, die oder der für die Durchführung der Aus-
bildung verantwortlich ist und die Ausbildung überwacht. 3Es
soll eine Person bestellt werden, die die Befähigung für die
Laufbahn der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Wissen-
schaftliche Dienste für den Bibliotheksdienst, die den Zugang
für das zweite Einstiegsamt eröffnet, oder eine gleichwertige
Qualifikation besitzt.

(3) Ausbildungsstelle für die fachtheoretische Ausbildung
ist

1. die Bibliotheksakademie Bayern der Bayerischen Staatsbi-
bliothek in München oder

2. das Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft
der Humboldt-Universität zu Berlin.

§ 6

Inhalt der Ausbildung

(1) In der fachtheoretischen Ausbildung sollen den Referen-
darinnen und Referendaren die für die Erfüllung der Aufga-
ben des Bibliotheksdienstes erforderlichen wissenschaftlichen
Erkenntnisse und Methoden vermittelt werden.

(2) 1In der berufspraktischen Ausbildung sollen die Referen-
darinnen und Referendare in die Aufgaben, die Betriebsorga-
nisation, die Methoden und die Arbeitsverfahren wissen-
schaftlicher Bibliotheken eingeführt werden. 2Ausbildungsin-
halte sind

1. die Arbeit in den Fachreferaten und Abteilungen,

2. Betriebsorganisation, 

3. Leitung und Management sowie

4. Informations- und Kommunikationstechnik.

(3) Mit der berufspraktischen Ausbildung sollen Personen
betraut werden, die die Befähigung für die Laufbahn der Lauf-
bahngruppe 2 der Fachrichtung Wissenschaftliche Dienste für
den Bibliotheksdienst, die den Zugang für das zweite Ein-
stiegsamt eröffnet, oder eine gleichwertige Qualifikation besit-
zen.

§ 7

Bewertung der Leistungen

Die Leistungen in der berufspraktischen Ausbildung sind
mit folgenden Noten und Punkten zu bewerten:

sehr gut (1) 15 und 14 Punkte = eine den Anforderun-
gen in besonderem 
Maß entsprechende 
Leistung;

gut (2) 13  bis 11 Punkte = eine den Anforderun-
gen voll entsprechende 
Leistung;

befriedigend (3) 10  bis 8 Punkte = eine den Anforderun-
gen im Allgemeinen 
entsprechende Leistung;

ausreichend (4) 7  bis 5 Punkte = eine Leistung, die zwar 
Mängel aufweist, aber 
im Ganzen den Anforde-
rungen noch entspricht;
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§ 8

Beurteilung der Leistungen
während der berufspraktischen Ausbildung

1Am Ende der berufspraktischen Ausbildung gibt die Aus-
bildungsstelle für die berufspraktische Ausbildung eine Beur-
teilung über die Leistungen der Referendarin oder des Refe-
rendars ab. 2Die Gesamtleistung ist zu bewerten. 3Die Beurtei-
lung ist mit der Referendarin oder dem Referendar zu bespre-
chen. 4Die Ausbildungsnote ist der Referendarin oder dem
Referendar mitzuteilen.

§ 9

Fachtheoretische Ausbildung

(1) Die fachtheoretische Ausbildung an der Ausbildungs-
stelle nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 richtet sich nach den §§ 9 und 12
der Bayerischen Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für den höheren Bibliotheksdienst bei den wissenschaftli-
chen Bibliotheken (ZAPOhBiblD) vom 9. Dezember 2003 (GVBl
S. 925), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. März
2010 (GVBl S. 179).

(2) Die fachtheoretische Ausbildung an der Ausbildungs-
stelle nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 richtet sich nach der Studienord-
nung für die theoretische Ausbildung von Bibliotheksreferen-
darinnen und Bibliotheksreferendaren vom 6. Februar 2002

der Philosophischen Fakultät I der Humboldt-Universität zu
Berlin (Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität
zu Berlin Nr. 1/2003 S. 3).

§ 10

Prüfungen

(1) 1Wurde die fachtheoretische Ausbildung an der Ausbil-
dungsstelle nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 abgeleistet, so schließt der
Vorbereitungsdienst mit der Laufbahnprüfung ab. 2Das Prü-
fungsverfahren richtet sich nach § 17 Abs. 1 und den §§ 19 bis 30
ZAPOhBiblD.

(2) 1Wurde die fachtheoretische Ausbildung an der Ausbil-
dungsstelle nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 abgeleistet, so schließt der
Vorbereitungsdienst mit der das Studium abschließenden
Prüfung ab. 2Das Prüfungsverfahren richtet sich nach der Prü-
fungsordnung für die Laufbahnprüfung von Bibliotheksrefe-
rendarinnen und Bibliotheksreferendaren vom 6. Februar
2002 der Philosophischen Fakultät der Humboldt-Universität
zu Berlin (Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin Nr. 1/2003 S. 6).

(3) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, kann sie einmal
wiederholen.

§ 11

Übergangsvorschriften

Auf die Ausbildung und Prüfung der Referendarinnen und
Referendare im Vorbereitungsdienst für das zweite Einstiegs-
amt der Laufbahn der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung
Wissenschaftliche Dienste, die ihren Vorbereitungsdienst vor
dem 1. Januar 2013 begonnen haben, ist die Verordnung über
die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des höheren Bi-
bliotheksdienstes an wissenschaftlichen Bibliotheken vom
11. Dezember 2003 (Nds. GVBl. S. 430) weiterhin anzuwen-
den.

§ 12

Inkrafttreten

1Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2013 in
Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Ausbildung
und Prüfung für die Laufbahn des höheren Bibliotheksdien-
stes an wissenschaftlichen Bibliotheken vom 11. Dezember
2003 (Nds. GVBl. S. 430) außer Kraft.

Hannover, den 29. März 2013

Niedersächsisches Ministerium
für Wissenschaft und Kultur

H e i n e n - K l j a j i c

Ministerin

mangelhaft (5) 4  bis 2 Punkte = eine den Anforderun-
gen nicht entsprechen-
de Leistung, die jedoch 
erkennen lässt, dass die 
notwendigen Grund-
kenntnisse vorhanden 
sind und die Mängel in 
absehbarer Zeit beho-
ben werden könnten;

ungenügend (6) 1 und  0 Punkte = eine den Anforderun-
gen nicht entsprechen-
de Leistung, bei der 
selbst die Grundkennt-
nisse so lückenhaft 
sind, dass die Mängel 
in absehbarer Zeit 
nicht behoben werden 
könnten.



Nds. GVBl. Nr. 6/2013, ausgegeben am 23. 4. 2013

109

Niedersächsische Verordnung
über die Internetversteigerung von gepfändeten Sachen 

sowie von Fundsachen und unanbringbaren Sachen 
im Bereich der Justizbehörden

(Niedersächsische Internetversteigerungsverordnung 
— NIntVerstVO)

Vom 11. April 2013

Aufgrund

des § 814 Abs. 3 der Zivilprozessordnung in der Fassung vom
5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 2012 (BGBl. I S. 2745), in Verbindung mit § 1 Nr. 48 der
Subdelegationsverordnung-Justiz vom 6. Juli 2007 (Nds. GVBl.
S. 244), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. Mai 2011
(Nds. GVBl. S. 124), und

des § 979 Abs. 1 b Satz 2 Halbsatz 1, auch in Verbindung mit
§ 983, des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) in der Fassung vom
2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Februar 2013
(BGBl. I S. 277), in Verbindung mit § 1 Nr. 6 der Subdelegati-
onsverordnung-Justiz

wird verordnet:

§ 1

Regelungsbereich

Diese Verordnung regelt

1. die zu verwendende Versteigerungsplattform und das Ver-
fahren der Versteigerung im Internet für Sachen, die nach
den Vorschriften der Zivilprozessordnung gepfändet sind
(§ 2 Nr. 1 und §§ 3 bis 7), und

2. die zu verwendende Versteigerungsplattform für Fundsa-
chen und unanbringbare Sachen im Bereich der Justizbe-
hörden (§ 2 Nr. 2).

§ 2

Versteigerungsplattform

Ab dem 1. Mai 2013 ist für allgemein zugängliche Verstei-
gerungen im Internet

1. von nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung ge-
pfändeten Sachen durch Gerichtsvollzieherinnen und Ge-
richtsvollzieher (§ 814 Abs. 2 Nr. 2 der Zivilprozessord-
nung) und

2. von Fundsachen und unanbringbaren Sachen (§ 979 Abs. 1 a,
auch in Verbindung mit § 983, BGB) im Bereich der Justiz-
behörden

die Versteigerungsplattform „Justiz-Auktion“ unter der Inter-
netadresse „www.justiz-auktion.de“ zu verwenden.

§ 3

Zulassung und Ausschluss

(1) 1Zur Teilnahme an der Versteigerung im Internet sind
unbeschränkt geschäftsfähige natürliche Personen, juristische
Personen und rechtsfähige Personengesellschaften zugelas-
sen. 2Zugelassen sind auch beschränkt geschäftsfähige natürli-
che Personen und Betreute, soweit sie für die Abgabe von Ge-
boten in Bezug auf die zu versteigernde Sache einer Einwilli-
gung der gesetzlichen Vertreterin oder des gesetzlichen Ver-
treters nicht bedürfen. 3Bedürfen beschränkt geschäftsfähige
natürliche Personen und Betreute für die Abgabe von Geboten
in Bezug auf die zu versteigernde Sache einer Einwilligung
der gesetzlichen Vertreterin oder des gesetzlichen Vertreters,
so sind sie zugelassen, soweit die Einwilligung gegenüber dem
Kompetenzzentrum Justiz-Auktion Nordrhein-Westfalen bei
dem Generalstaatsanwalt in Hamm erklärt worden ist.

(2) Nicht zur Teilnahme an der Versteigerung im Internet
zugelassen sind

1. Personen, denen die Verfügungsbefugnis über die Sache
durch Entscheidung in einem strafrechtlichen Verfahren
entzogen worden ist,

2. die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher, die
oder der die Versteigerung im Internet durchführt,

3. die von der Gerichtsvollzieherin oder dem Gerichtsvollzie-
her zur Versteigerung im Internet zugezogenen Gehilfen
(§ 450 Abs. 1 BGB),

4. Angehörige der Gerichtsvollzieherin oder des Gerichtsvoll-
ziehers im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 1 des Strafgesetzbuchs
und

5. bei der Gerichtsvollzieherin oder dem Gerichtvollzieher
beschäftigte Personen.

(3) 1Gibt eine Person oder Personengesellschaft, die nach
Absatz 1 oder 2 nicht zugelassen ist, ein Gebot ab, so kann sie von
der Versteigerung ausgeschlossen werden. 2Auszuschließen ist,
wer nach § 817 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 der Zivilprozessord-
nung zu einem weiteren Gebot nicht zugelassen ist. 3Über den
Ausschluss entscheidet die Gerichtsvollzieherin oder der Ge-
richtsvollzieher, die oder der die Versteigerung durchführt.
4Die ausgeschlossene Person oder Personengesellschaft wird
von dem Ausschluss durch E-Mail in Kenntnis gesetzt. 5Der
Ausschluss ist an das Kompetenzzentrum Justiz-Auktion
Nordrhein-Westfalen bei dem Generalstaatsanwalt in Hamm
mitzuteilen.

§ 4

Beginn, Ende und Abbruch von Versteigerungen

(1) 1Die Versteigerung im Internet beginnt und endet zu den
von der Gerichtsvollzieherin oder dem Gerichtsvollzieher be-
stimmten Zeitpunkten. 2Beginn und Ende der Versteigerung
werden mit der Beschreibung der Sache im Ausgebot ange-
zeigt.

(2) Die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher hat
die Versteigerung im Internet abzubrechen,

1. wenn die Zwangsvollstreckung einzustellen ist,

2. wenn die Zwangsvollstreckung zu beschränken und die
Sache von der Beschränkung betroffen ist,

3. sobald der Erlös aus anderen Versteigerungen zur Befriedi-
gung der Gläubigerin oder des Gläubigers und zur Deckung
der Kosten der Zwangsvollstreckung hinreicht (§ 818 der
Zivilprozessordnung),

4. wenn die Veräußerung der Sache aus Rechtsgründen un-
zulässig ist oder

5. wenn sich ergibt, dass die Beschreibung der Sache unzu-
treffend ist.

(3) Die Versteigerung im Internet ist abgebrochen, wenn die
Versteigerungsplattform vom Betreiber infolge einer techni-
schen Störung während der letzten 30 Minuten vor dem Ver-
steigerungsende im Internet nicht durchgängig zur Verfügung
gestellt wird.

(4) Mit dem Abbruch der Versteigerung im Internet erlö-
schen die Gebote.
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§ 5

Versteigerungsbedingungen

(1) 1Die Sache ist im Ausgebot zu beschreiben. 2In der Be-
schreibung ist zu erklären, ob und inwieweit die Sache auf
Mängel untersucht worden ist. 3Festgestellte Mängel, insbe-
sondere Funktionsuntauglichkeit, sind im Ausgebot zu be-
schreiben. 4Das Ausgebot muss eine Darstellung der Versand-
und Zahlungsbedingungen und den Hinweis enthalten, dass
Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen sind (§ 806 der
Zivilprozessordnung).

(2) Gebote können nur von Personen und Personengesell-
schaften abgegeben werden, die von der Versteigerung im In-
ternet nicht ausgeschlossen und bei dem Betreiber der Verstei-
gerungsplattform registriert (Absätze 3 und 4) sind.

(3) 1Wer Gebote in einer Versteigerung im Internet abgeben
will, muss sich vor der erstmaligen Abgabe eines Gebots bei
dem Betreiber der Versteigerungsplattform registrieren. 2Für
die Registrierung sind ein frei wählbarer Benutzername, ein
Passwort sowie Name oder Firma, die Anschrift, eine E-Mail-
Adresse sowie bei natürlichen Personen das Geburtsjahr an-
zugeben. 3Ändern sich die der Registrierung zugrundeliegen-
den Daten, so hat die registrierte Person oder Personen-
gesellschaft die Registrierung unverzüglich zu aktualisieren.

(4) 1Wer registriert ist, kann vom Betreiber der Versteige-
rungsplattform schriftlich oder durch E-Mail die Aufhebung
der Registrierung verlangen; der Name oder die Firma, die
E-Mail-Adresse, der Benutzername und bei natürlichen Perso-
nen das Geburtsjahr sind anzugeben. 2Der Betreiber der Ver-
steigerungsplattform hat die Registrierung aufzuheben, wenn
sich die registrierte Person oder Personengesellschaft zwei
Jahre lang nicht mehr auf der Versteigerungsplattform ange-
meldet hat. 3Die Daten sind zu löschen, wenn sie für eine Ver-
steigerung und zur Abwicklung noch bestehender Rechtsver-

hältnisse nicht mehr benötigt werden. 4Durch die Aufhebung
der Registrierung erlischt nicht die Bindung der Person oder
Personengesellschaft an abgegebene Gebote.

(5) 1Der Zuschlag ist der Person oder Personengesellschaft
erteilt, die am Ende der Versteigerung das höchste, wenigs-
tens das nach § 817 a Abs. 1 Satz 1 der Zivilprozessordnung
zu erreichende Mindestgebot abgegeben hat (§ 817 Abs. 1 Satz 2
der Zivilprozessordnung). 2Sie wird von dem Zuschlag durch
E-Mail benachrichtigt. 3Durch eine weitere E-Mail erhält sie
einen Hinweis auf die Versand- und Zahlungsbedingungen.

§ 6

Datenschutz
1Das Ausgebot soll Angaben, die Rückschlüsse auf die Per-

son der Vollstreckungsschuldnerin oder des Vollstreckungs-
schuldners zulassen, nicht enthalten. 2Es ist zu gewährleisten,
dass die Bieterinnen und Bieter für die Versteigerung im Inter-
net ein Pseudonym verwenden können.

§ 7

Verfahren
1Das Kaufgeld und anfallende Versandkosten sind spätes-

tens 10 Tage nach Absendung der E-Mail nach § 5 Abs. 5 Satz 3
zu zahlen. 2Die zugeschlagene Sache darf nicht vor Zahlung
des Kaufgeldes und anfallender Versandkosten abgeliefert
werden. 3Wird die zugeschlagene Sache übersandt, so gilt die
Ablieferung mit der Übergabe an die zur Ausführung der Ver-
sendung bestimmte Person als bewirkt.

§ 8

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2013 in Kraft.

Hannover, den 11. April 2013

Niedersächsisches Justizministerium

N i e w i s c h - L e n n a r t z

Ministerin
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V e r o r d n u n g
zur Änderung der Verordnung über den Aufstieg

in der Fachrichtung Steuerverwaltung 

Vom 16. April 2013

Aufgrund des § 26 des Niedersächsischen Beamtengesetzes
vom 25. März 2009 (Nds. GVBl. S. 72), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Dezember 2012 (Nds. GVBl.
S. 591), wird im Benehmen mit dem Ministerium für Inneres
und Sport verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über den Aufstieg in der Fachrichtung
Steuerverwaltung vom 22. März 2011 (Nds. GVBl. S. 92) wird
wie folgt geändert:

1. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 2 wird das Wort „Fünffachen“
durch das Wort „Siebenfachen“ ersetzt.

bbb) In Nummer 3 wird das Wort „Dreifachen“
durch das Wort „Achtfachen“ ersetzt.

ccc) In Nummer 4 wird das Wort „Achtzehnfa-
chen“ durch das Wort „Vierzehnfachen“ er-
setzt.

bb) In Satz 4 werden die Worte „dem Prüfling“ durch
die Worte „der zu prüfenden Beamtin oder dem zu
prüfenden Beamten“ ersetzt.

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Prüflingen“ durch die
Worte „zu prüfenden Beamtinnen oder Beamten“
ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „Prüfling“ durch die Worte
„zu prüfende Beamtin oder zu prüfenden Beam-
ten“ ersetzt.

2. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Zahl „100“ durch die Zahl „200“
ersetzt.

bb) Satz 3 erhält folgende Fassung:

„3Die Endpunktzahl ist die Summe aus

1. dem Siebenfachen der Punktzahl für Teil 1 des
Aufstiegslehrgangs,

2. dem Achtfachen der Punktzahl für Teil 2 des
Aufstiegslehrgangs,

3. dem Fünffachen der Punktzahl für die berufs-
praktische Tätigkeit,

4. dem Vierzehnfachen der Durchschnittspunkt-
zahl für die Aufsichtsarbeiten im schriftlichen
Teil der Aufstiegsprüfung und

5. dem Sechsfachen der Durchschnittspunktzahl
für den mündlichen Teil der Aufstiegsprüfung.“

b) In Absatz 2 wird die Zahl „20“ durch die Zahl „40“ er-
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft.

Hannover, den 16. April 2013

Niedersächsisches Finanzministerium

S c h n e i d e r

Minister
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